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16. für die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren 
Ausfertigung einer notariellen Urkunde (§ 797 der 
Zivilprozeßordnung),

17. für alle anderen Handlungen, die durch gesetzliche 
Vorschriften dem Notar zugewiesen sind oder 
werden.

§ 3 t
örtliche Zuständigkeit

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Notariate richtet 
sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.

(2) Sind für eine notarielle Handlung mehrere Nota
riate nebeneinander zuständig, so ist das Notariat zu
ständig, das zuerst in der Sache tätig geworden ist.

(3) Notarielle Handlungen sind nicht deshalb unwirk
sam, weil sie von einem für das Kreisgebiet nicht zu
ständigen Notar vorgenommen worden sind.

§ 4
Aufnahme von Anträgen

(1) Das Notariat wird auf Antrag tätig, soweit nicht 
durch gesetzliche Bestimmungen etwas anderes be
stimmt wird.

(2) Anträge und Erklärungen der Beteiligten sind 
schriftlich einzureichen oder bei dem Notariat zu Proto
koll zu erklären. Ist eine sofortige Bearbeitung nicht 
möglich, so ist dem Antragsteller ein begründeter Zwi
schenbescheid zu erteilen.

§ 5
Feststellung der Person der Beteiligten

(1) Bei Vornahme aller Notariatshandlungen hat der 
Notar besondere Sorgfalt auf die Feststellung der Per
son der Beteiligten zu verwenden.

(2) Zur Feststellung der Person ist der Deutsche 
Personalausweis oder ein diesem gleichgestellter amt
licher Ausweis vorzulegen.

(3) Die Feststellung der Person von Minderjährigen 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und von Gebrech
lichen wird auf Grund einer Eintragung in den Perso
nalausweis der Eltern oder anderer Angehöriger oder, 
falls solche Eintragungen nicht vorhanden sind, auf 
Grund von Auszügen aus dem Geburtsregister ge
troffen.

§ 6
Prüfung der Geschäftsfähigkeit

(1) Vor der Beurkundung von Rechtsgeschäften soll 
sich der Notar von der Geschäftsfähigkeit der Betei
ligten überzeugen. Sind Erklärungen schwerkranker 
Personen zu beurkunden, so soll er die Tatsache der 
Erkrankung und seine Feststellung über die Geschäfts
fähigkeit in der Niederschrift angeben,

(2) Überzeugt sich der Notar, daß ein Beteiligter die 
erforderliche Geschäftsfähigkeit nicht besitzt, so hat er 
die Beurkundung abzulehnen. Bleibt er im Zweifel, so 
stellt er dies in der Niederschrift fest.

5 7
Bevollmächtigte

Die Beteiligten können sich durch einen Bevoll
mächtigten vertreten lassen, soweit das persönliche Er

scheinen nicht erforderlich ist. Der Vertreter hat die 
Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen.

Ausschließung des Notars
§ 8

(1) Der Notar ist von der Vornahme einer Notariats
handlung ausgeschlossen:

1. wenn er selbst beteiligt ist oder durch einen Be
teiligten vertreten wird;

2. wenn er Ehegatte eines Beteiligten ist oder ge
wesen ist;

3. wenn er mit einem Beteiligten in gerader Linie 
oder im 2. Grade der Seitenlinie verwandt oder 
verschwägert ist;

4. wenn er gesetzlicher Vertreter eines Beteiligten 
oder Mitglied eines Organs ist, das zur Vertretung 
eines Beteiligten befugt ist;

5. wenn er in der den Gegenstand der Notariatshand
lung bildenden Angelegenheit Bevollmächtigter 
eines Beteiligten ist;

6. wenn er zu demjenigen, für welchen ein Beteiligter 
als Vertreter handelt, in einem Verhältnis der 
unter Ziff. 2—4 bezeichneten Art steht;

7. wenn zu seinen Gunsten in der Urkunde eine Ver
fügung getroffen werden soll;

8. wenn er zu denjenigen, zu deren Gunsten in der 
Urkunde eine Verfügung getroffen werden soll, in 
einem Verhältnis der in Ziff. 2—5 bezeichneten 
Art steht.

(2) Die Mitwirkung hat in den Fällen der Ziff. 1 
bis 6 die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts zur Folge. In 
den Fällen der Ziff. 7 und 8 ist das Rechtsgeschäft 
insoweit nichtig, als die Beurkundung eine Verfügung 
zu Gunsten einer der in Ziff. 1 bis 4 bezeichneten 
Personen zum Gegenstand hat.

(3) Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für die An
gestellten der Notariate und die Zeugen, die zu Be
urkundungen hinzugezogen werden, sowie für Dol
metscher.

§ 9
(1) Wird ein Ausschließungsgrund nach § 8 dieses 

Gesetzes von einem Beteiligten geltend gemacht, vom 
Notar aber nicht als berechtigt anerkannt, so können 
sowohl der Notar als auch die Beteiligten die Ent
scheidung des Leiters der Justizverwaltungsstelle her
beiführen.

(2) Die Entscheidung des Leiters der Justizverwal
tungsstelle ist endgültig.

§ 10

Zusammenarbeit mit anderen Notariaten
(1) Die Staatlichen Notariate sind verpflichtet, bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben sich gegenseitig zu 
unterstützen, ihren Ersuchen zu entsprechen und ihre 
Mitteilungen zu beachten.

(2) Das Ersuchen ist an das Notariat zu richten, in 
dessen Bereich die notarielle Handlung vorgenommen 
werden soll.


